
Allgemeine Vorschriften §§ 2067—2076

§ 2071
Hat der Erblasser ohne nähere Bestimmung eine Klasse 

von Personen oder Personen bedacht, die zu ihm in einem 
Bienst- oder Geschäftsverhältnisse stehen, so ist im Zweifel 
anzunehmen, daß diejenigen bedacht sind, welche zur Zeit 
des Erbfalls der bezeichneten Klasse angehören oder in dem 
bezeichneten Verhältnisse stehen.

§ 2072
Hat der Erblasser die Armen ohne nähere Bestimmung 

bedacht, so ist im Zweifel anzunehmen, daß die öffentliche 
Armenhasse der Gemeinde, in deren Bezirk er seinen letzten 
Wohnsitz gehabt hat, unter der Auflage bedacht ist, das Zu
gewendete unter Arme zu verteilen.
Anmerkung:

Lies: der Rat der Gemeinde.
§ 2073

Hat der Erblasser den Bedachten in einer Weise be
zeichnet, die auf mehrere Personen paßt, und läßt sich nicht 
ermitteln, wer von ihnen bedacht werden sollte, so gelten 
sie als zu gleichen Teilen bedacht.

§ 2074
Hat der Erblasser eine letztwillige Zuwendung unter 

einer aufschiebenden Bedingung gemacht, so ist im Zweifel 
anzunehmen, daß die Zuwendung nur gelten soll, wenn der 
Bedachte den Eintritt der Bedingung erlebt.

§ 2075
Hat der Erblasser eine letztwillige Zuwendung unter der 

Bedingung gemacht, daß der Bedachte während eines Zeit
raums von unbestimmter Dauer etwas unterläßt oder fort
gesetzt tut, so ist, wenn das Unterlassen oder das Tun ledig
lich in der Willkür des Bedachten liegt, im Zweifel anzu
nehmen, daß die Zuwendung von der auflösenden Bedin
gung abhängig sein soll, daß der Bedachte die Handlung 
vornimmt oder das Tun unterläßt.

§ 2076
Bezweckt die Bedingung, unter der eine letztwillige Zu

wendung gemacht ist, den Vorteil eines Dritten, so gilt sie

429


